
Ablaufplan Azubi-Stellenausschreibungsverfahren (Sachgebiet 4.4.1,  stellenausschreibungen@uni-
wuppertal.de) 

 
 
 
 
 

• Herr Augustin schickt uns die Übersicht der für die im Folgejahr zu besetzenden Ausbildungsstellen und teilt 
den Ausbildungsbeginn mit  
(nicht erforderlich: Anträge mit Einreichung über das Dezernat 4 und Arbeitsplatzbeschreibungen!) 

 
Beantragung 

 
 
 
 
 

• wir aktualisieren die vorjährigen Ausschreibungstexte hinsichtlich des Ausbildungsbeginns/des Bewerbungsdatums 
und die Anschreiben an die Gremien sowie an Herrn Augustin 
 

• Herr Augustin erhält die fertigen Ausschreibungstexte mit der Bitte um Freigabe, erst danach erfolgt die Beteiligung 
der Gremien 

 

Vorbereitung 
 
 
 

• alle freigegebenen Ausschreibungstexte werden von uns zuerst der Gleichstellungsbeauftragten zur 
Zustimmung vorgelegt, diese hat 1 Woche Zeit zur Stellungnahme 

• nach Zustimmung durch die Gleichstellungsbeauftragte werden die Ausschreibungstexte von uns dem PR TuV im 
Rahmen der Mitwirkung und der Schwerbehindertenvertretung (SBV) vorgelegt (Vorlauffrist: 1 Woche für die Sitzung 
am Donnerstagvormittag) 

• beabsichtigt der Personalrat einer Ausschreibung zunächst nicht zuzustimmen, erfolgt eine Erörterung zwischen dem 
Personalrat und Vertretern des Personaldezernats ggf. unter Beteiligung von Herrn Augustin und der Bedarfsstelle  

Beteiligung 
Gremien 

 
 

 

• stimmt der Personalrat einer Stellenausschreibung zu, erfolgt die Veröffentlichung durch uns im 
Stellenausschreibungs-Portal, in den Hausmitteilungen sowie in der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit und 
bei www.karriere.nrw.de (Kategorie: Ausbildungsstellen!) 

• die Bewerbungsfrist ist von Herrn Augustin vorgegeben (meist gegen Ende September) 
• eine direkte externe Veröffentlichung erfolgt bei: 
• Ausbildungsatlas der IHK 
• WZ: Printanzeige Ausbildungsmagazin “Wat nu?”, Online-Portal “azubistartpunkt.de” 

Veröffentlichung 

 
 
 
 

• sind nach Ablauf der Bewerbungsfrist keine oder nicht genügend geeignete Bewerbungen eingegangen, kann die 
Stellenausschreibungsfrist entsprechend verlängert werden 

• es erfolgt die Veröffentlichung im kostenpflichtigen Onlineportal der WZ, die Kosten dafür werden aus Zentralmitteln 
finanziert 

 

nach Ablauf der 
Bewerbungsfrist 

 
 
 
 

• sind nach Ablauf der Bewerbungsfrist keine oder nicht genügend geeignete Bewerbungen eingegangen, kann die 
Stellenausschreibungsfrist entsprechend verlängert werden 

• es erfolgt die Veröffentlichung im kostenpflichtigen Onlineportal der WZ, die Kosten dafür werden aus Zentralmitteln 
finanziert 

Verlängerung 

Zeitfenster: 
 

Juli 
 
 
 
 
 
 

1 – 2 Tage 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gleichstellung: 
1 Woche 
Personalräte / SBV: 
2 Wochen 

 
 
 
 

1 – 2 Tage 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 – 2 Tage 
 
 
 
 
 
 
 

2 – 3 Tage 

Zuständigkeit:   Claudia Anders (Durchwahl: - 39 87; alle Dezernate/Fakultäten/Zentralen Einrichtungen) 
https://dez4.uni-wuppertal.de/de/abt-44/sgb-441-personalbudgetierung-und-
stellenbewirtschaftung-organisation-personalgewinnung/personalgewinnung/ 
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